
gesucht. Dort wurden Anklagepolitik und Rechtspre
chung zu den §§ 113, 185, 131, 330a StGB eingeschätzt; 
ferner war der Inhalt der Entscheidungen Gegenstand 
der Überprüfung. Gleichfalls gehörten Aussprachen 
mit Amtsleitern, K- und U-Leitern einiger Volkspoli
zeiämter (B) zur Tätigkeit der Kommission. Hier 
wurde vor allem auf die Ämter Wert gelegt, die in der 
Bekämpfung von Staatsverbrechen bisher wenig Erfolg 
zu verzeichnen hatten, um die Ursachen dieses Zu
standes erforschen zu können. Schließlich waren Aus
sprachen mit den Leitern der zuständigen Abteilungen 
des Ministeriums für Staatssicherheit Inhalt der Kom
missionstätigkeit. Für die Zeit bis zur Durchführung 
der Leipziger Konferenz muß es die vordringlichste 
Aufgabe der Kommission bleiben, durch Rücksprachen 
mit Funktionären in der Bezirks- und Kreisebene so
wie durch Aussprachen mit Werktätigen in den 
Schwerpunktbetrieben der Industrie und Landwirt
schaft einen Überblick über die Einschätzung unserer 
justizpolitischen Arbeit zu erhalten und die notwen
digen Schlußfolgerungen zur Verbesserung der Arbeit 
im Bereich der Kommission I zu ziehen. Damit soll die 
Grundlage geschaffen werden, daß alle Richter und 
Staatsanwälte im Bezirk ihre Arbeit entsprechend den 
Forderungen des 25. Plenums gestalten.

Wenn nachfolgend einige der bisher festgestellten 
Mängel geschildert werden, so kann u. U. der Eindruck 
entstehen, es handle sich um längst bekannte „Binsen
wahrheiten“. Jedoch hat unsere kritische Überprüfung 
dessen, was bisher zur Beseitigung dieser „Binsen
wahrheiten“ unternommen wurde, völlig ungenügende 
Feststellungen ergeben. Es besteht die Gefahr, daß sich 
derartige Erscheinungen einbürgern, daß sie sich 
schließlich zu einem Hemmnis unserer Arbeit aus- 
wachsen. Gerade diesen Mängeln den Kampf anzu
sagen, wird deshalb nicht nur im Bezirk Karl-Marx- 
Stadt fruchtbare Auswirkungen mit sich bringen.

In der Ermittlungstätigkeit der U-Organe — die das 
Spiegelbild der Anleitung und Kontrolle durch ,die 
Staatsanwaltschaft ist — zeigt sich als Schwerpunkt, 
daß die Erforschung der subjektiven Seite des Ver
brechens vernachlässigt wird. Das kommt u. a. darin 
zum Ausdruck, daß Beurteilungen der Täter durch ihre 
Betriebe oder gesellschaftlichen Organisationen fehlen. 
Die Ermittlungen schließen nicht selten mit der bloßen 
Schilderung des Lebenslaufes durch den Täter selbst. 
Dieses Ergebnis wird in der Regel nicht überprüft. 
Werden noch Beurteilungen beigezogen, so zeichnen 
sich diese zumeist durch ihren formalen und für die 
Verhandlung nahezu wertlosen Charakter aus. Hier
aus werden die übergeordneten Organe der Volkspoli
zei und der Staatssicherheit die Schlußfolgerung zu 
ziehen haben, künftig strenger als bisher auf diese 
Ermittlungen zu achten. Die Staatsanwaltschaft muß 
neben verstärkter Anleitung und Kontrolle in dieser 
Frage eventuell dazu übergehen, in jedem Fall eine 
genaue Nachermittlungsverfügung zu schreiben, deren 
Durchschrift an die Vorgesetzte Dienststelle der bear
beitenden Ämter bzw. an die Abteilung des Ministeri
ums für Staatssicherheit geschickt wird. Dadurch wer
den auch diese Dienststellen konkret auf Schwächen 
hingewiesen, ohne daß die Nachermittlungsfrist dar
unter leidet. Zum anderen erhöht diese Maßnahme den 
erzieherischen Wert derartiger Verfügungen. Es ist 
ferner notwendig, daß das U-Organ diejenige Stelle, 
von der die Beurteilung stammt, also den Abschnitts
bevollmächtigten der VP, die BGL usw., auf die Be
deutung der geforderten Angaben hinweist, um auch 
dort die leider vorhandene Unterschätzung dieser Auf
gabe, die in dem Formalismus der Beurteilungen ihren 
Ausdruck findet, zu überwinden.

Zumindest im gleichen Maße nachteilig wirkt sich 
der Zustand aus, der bei einem überprüften Volks
polizeiamt (B) vorgefunden wurde. Die Leitung dieses 
Amtes war nicht in der Lage, auch nur annähernd ge
nau die Kampfformen des Klassenfeindes in ihrem 
Dienstbereich zu schildern. Gleichermaßen konnten be
stimmte Vorkommnisse in Schwerpunktbetrieben nicht 
in den richtigen Zusammenhängen beleuchtet werden. 
Daß demzufolge konkrete Kampfmaßnahmen gegen 
die Bestrebungen des Klassenfeindes in diesem Bereich 
nicht getroffen werden können, versteht sich am 
Rande. Ursächlich für diesen Zustand ist die mangel

hafte Verbindung dieses Organes mit den Werktätigen. 
Dies wird jedoch schon jahrelang kritisiert und hat 
zumindest in diesem Bereich keine Änderung erfahren. 
Im gleichen Bereich führen aber Posten der Abteilung 
S Klage über den „langweiligen Dienst“. Die Über
legung, inwieweit gerade diese Genossen eine wesent
liche Reserve für die Erforschung der feindlichen 
Machenschaften in den Betrieben sein können, er
scheint nicht abwegig. Regelmäßige Wochenberichte 
von diesen Angehörigen gäben mindestens eine Grund
lage zur Festlegung einer Stoßrichtung.

Ein prinzipieller Mangel, der sowohl für die U-Or
gane als auch für die Staatsanwaltschaft und Gerichte 
zutrifft, besteht in der Unkenntnis des konkreten Pro
duktionsablaufes, der mit der Straftat im Zusammen
hang steht. Dies macht sich in der Bearbeitung von 
Sabotage- und Diversionsverhandlungen besonder» 
nachteilig bemerkbar. Daraus muß jeder Staatsanwalt 
und Richter erkennen, daß in der jetzigen Periode des 
Klassenkampfes ausschließlich politische und juristische 
Kenntnisse nicht mehr genügen. Teil der Vorbereitung 
auf die Verhandlungen müssen vielmehr auch fachliche 
Studien konkreter betrieblicher Verhältnisse und Ar
beitsabläufe sein. Hierzu gibt der Artikel von S t i l l e r  
„Die erzieherische Wirkung des Strafverfahrens“ 
(NJ 1955 S. 682 ff.) wertvolle Hinweise. Aus dieser Er
kenntnis heraus ist für die Mitarbeiter des Bergbau
staatsanwalts noch im 1. Quartal 1956 eine Schulung 
durch Bergbauspezialisten vorgesehen. Diese Methode 
könnte zumindest für Bezirke mit Schwerpunktindu- 
striezweigen übernommen werden.

Zur Frage der Vorbereitung der Verhandlung unci 
deren Durchführung ergaben die Untersuchungen der 
Kommission I des Bezirks Karl-Marx-Stadt ähnliche 
Schlußfolgerungen, wie sie Stiller in dem bereits er
wähnten Artikel anführt. Auch für die Staatsanwalt
schaft ist die Anfertigung schriftlicher Aufzeichnungen 
aus den Ermittlungsakten von großem Wert. Einmal 
gewinnt der Staatsanwalt bereits beim Durcharbeiten' 
der Akten ein Konspekt, das die Anfertigung der An
klageschrift wesentlich erleichtert. Weiterhin wird er 
während der Hauptverhandlung in die Lage versetzt, 
wirklich aktiv mitzuarbeiten und dem Gericht wert
volle Hinweise zu geben. Gleichzeitig schafft er sich 
mit diesen Aufzeichnungen eine — allerdings nicht 
starr zu verwertende — Grundlage für ein gutes Plä
doyer. Wenn dann noch der Mangel vieler Schlußaus
führungen, daß sie nämlich nur ein politisches Referat 
sind, überwunden wird, dann kann davon gesprochen 
werden, daß einige Schritte zur Erhöhung des erzieheri
schen Wertes der Hauptverhandlung getan wurden. 
Gleichermaßen helfen die Aufzeichnungen dabei, die 
von einigen Richtern und Staatsanwälten praktizierte 
unnötig breite Verhandlungsführung, die die eigent
lichen Schwerpunkte des Verfahrens verwischt und 
damit seinen erzieherischen Wert stark beeinträchtigt, 
zu überwinden.

Vielfach war festzustellen, daß Staatsanwälte und 
Richter ihre rechtlichen Ausführungen recht knapp 
halten und zum großen Teil durch politische Ausfüh
rungen ersetzen, daß sie die Erkenntnisse unserer Straf
rechtswissenschaft noch ungenügend in der Praxis ver
werten. Demzufolge muß der in Dienstbesprechungen 
bei der Obersten Staatsanwaltschaft zum Ausdruck ge
brachte Grundsatz, daß wir nicht nur für die Prüfung, 
sondern in erster Linie für unsere praktische Arbeit 
studieren, lebendige Wirklichkeit werden. Nur so wird 
es unseren Staatsanwälten und Richtern gelingen, die 
häufig in Verhandlungen auftauchenden bürgerlichere 
„Rechtstheorien“ zu entlarven und auch in dieser Forms 
den Standpunkt der Werktätigen konsequent zu ver
treten. Nur so wird es ihnen gelingen, die Strafanträge 
und Urteile allseitig überzeugend zu begründen.

Unsere Analyse der bisherigen Arbeit im Bezirk 
Karl-Marx-Stadt beschäftigte sich auch eingehend mit 
der Aufklärungsarbeit gegenüber den Werktätigen. Wir 
stellten fest, daß bisher die Aufklärung über das Wesen 
der Abwerbung, über die Bedeutung und die Folgen der 
Republikflucht unterschätzt wurde. Nicht nur auf die
sem Gebiet, sondern auch in der Aufklärungsarbeit 
„kleinerer Kriminalität“ wurden Fehler begangen. Es 
herrschte die Praxis, nur bedeutende Spionägeverfah-
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